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Schulordnung

der Realschule Friedrichsgabe

und
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Norderstedt

(November 1999)
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1. Vorwort
Unsere Schule ist für alle dort angemeldeten SchülerInnen und LehrerInnen der gemeinsame Arbeitsplatz. Zusammenarbeit kann aber nur funktionieren, wenn alle sich an die folgenden Regeln halten und wenn wir alle darauf achten, dass wir einander vor Schaden bewahren.

Diese Schulordnung soll unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenleben in der Schule regeln und erleichtern. Sie soll uns auch daran erinnern, dass wir für unsere Schule verantwortlich sind. Dazu gehört, dass wir zueinander freundlich und aufrichtig sind und dass wir fremdes Eigentum (Bücher, Einrichtung) so behandeln wie das eigene.

Diese Schulordnung richtet sich in erster Linie an die SchülerInnen der Klassen 5 – 10, dann an die SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe und schließlich natürlich auch an die Eltern und LehrerInnen. Diese verschiedenen Gruppen werden im Text unterschiedlich angesprochen.

2. Für SchülerInnen von der 5. bis zur 10.Klasse

2.1.   Der Schulweg
2.1.1 

Benutze auf deinem Weg zur Schule im Interesse deiner Sicherheit nur die vorgesehenen Rad- oder Fußwege. Begib dich auf dem kürzesten Weg zur Schule, denn nur dann bist du auch versichert.

2.1.2

Stelle dein Fahrrad vor dem Unterricht im Fahrrradkeller oder im Eingangsbereich der Real-schule ab und vergiss nicht, es diebstahlsicher anzuschließen. Nur wenn du beides erfüllt hast und du weiter als 1 km (Luftlinie) von der Schule entfernt wohnst, ist es gegen Diebstahl und Beschädigung versichert ( Kommunaler Schadenausgleich  Schleswig-Holstein).

Bei Veranstaltungen von Arbeitsgemeinschaften und anderen Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeit am Vormittag stelle dein Fahrrad auf dem Schulgelände in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes ab und schließe es diebstahlsicher an.

Im übrigen darfst du nur auf den Zuwegungen zu den Fahrradständern radfahren. Auf dem übrigen Schulgelände ist das Radfahren wegen der Unfallgefahr nicht erlaubt (vgl. 2.5.6).

2.1.3

Wenn du das Schulgebäude betrittst oder verlässt, vermeide Drängelei und Geschubse. Benutze bitte nur die Haupteingänge.

2.2.     Vor dem Unterricht
2.2.1   

Die Klassenräume werden 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, also um 7.35 Uhr geöffnet.

2.2.2

Wir bemühen uns, den Energieverbrauch möglichst gering zu halten.  Ist es erforderlich die Deckenbeleuchtung einzuschalten, betätige bitte zuerst nur den gelben Schalter.
2.2.3

Um den Unterricht anderer nicht zu stören, darfst du dich während der Unterrichtszeit, selbst wenn du frei haben solltest, nicht in den Fluren aufhalten. SchülerInnen des Gymnasiums halten sich dann bitte an den Tischen vor dem Lehrerzimmer auf, SchülerInnen der Realschule bei den Tischen am Eingang zur Realschule.

2.2.4

Unmittelbar vor dem Klingeln nimmst du im Klassen- oder Fachraum deinen Platz so ein, dass mit dem Klingeln der Unterricht ohne Störungen (Taschenauspacken, Mantelausziehen etc.) sofort begonnen werden kann.

Schülerdienste (z.B. das Besorgen von Kreide, Karten, Geräten) sind vor der Stunde zu erledigen.

2.2.5

Wenn fünf Minuten nach Stundenbeginn der/die FachlehrerIn noch nicht im Unterricht ist, müssen die/der KlassensprecherIn oder ihre/sein VertreterIn dies bitte im Lehrerzimmer oder im Sekretariat melden.

2
.3.    Unterrichts- und Pausenzeiten
Frühstunde:             7.00                  bis                 7.45

-----------------5 Minuten Pause---------------------------

1. Stunde :               7.50
          bis                 8.35

2. Stunde :               8.40                  bis                 9.25

----------------20 Minuten Pause---------------------------

3. Stunde :               9.45                  bis               10.30

4. Stunde :              10.35                 bis               11.20

----------------20 Minuten Pause---------------------------

5. Stunde :               11.40                bis                12.25

6. Stunde :               12.30                bis                13.15

------------------5 Minuten Pause----------------------------

7. Stunde :                13.20               bis                14.05

8. Stunde :                14.05               bis                14.50

------------------5 Minuten Pause----------------------------

 9. Stunde :               14.55               bis                15.40

10. Stunde :              15.40               bis                16.25

------------------5 Minuten Pause---------------------------- 

11. Stunde :              16.30               bis                17.15

12. Stunde :              17.15               bis                18.00

2.4.   Während des Unterrichts / der Unterrichtszeit

2.4.1  

Nimm bitte so am Unterricht teil, dass du am Ende jeder Unterrichtsstunde von dir behaupten kannst, zum eigenen Lernerfolg und dem der MitschülerInnen beigetragen zu haben.

2.4.2

Du hast ein Recht auf Unterricht. Nutze es, indem du pünktlich und regelmäßig an ihm teilnimmst. Dazu bist du auch vom Gesetz her verpflichtet (Schulpflicht).

2.4.3

Solltest du dich für die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften (=AGn) oder an sonstigem wahlfreien Unterricht zu Beginn des Schuljahres (innerhalb der ersten 14 Tage) entschieden haben, so musst du daran wenigstens ein  Jahr lang regelmäßig teilnehmen, weil sonst eine sinnvolle Planung dieses Unterrichts nicht möglich ist.

2.4.4

Während der Unterrichtszeit (das gilt auch für die Pausen !) darfst du das Schulgelände nicht  verlassen. 

Für SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe gelten Sonderregelungen (s. 3.1 und 3.2).

2.5. In den Pausen
Gerade in den Pausen passieren die meisten Schulunfälle. Deshalb ist es im Interesse deiner Gesundheit und eines vernünftigen Umgangs miteinander notwendig, klare Gebote und Verbote aufzustellen.

2.5.1

Während der 5-Minuten-Pausen hältst du dich im Schulgebäude auf. Unterlasse bitte im  Gebäude Toben, Rennen oder Ballspielen. Du bringst dich und andere damit in Gefahr.

2.5.2

In den großen Pausen gehst du bitte unaufgefordert und auf dem kürzesten Weg in den Pausenhof (Ausnahmen: Ordnungs-/Helferdienste und Regenpause nach Lautsprecherdurch-sage).

Für SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe gelten Sonderregelungen (s. 3.1).

2.5.3

Der Ordnungsdienst sorgt für den unterrichtsgerechten Zustand des Klassenraums (Sauberkeit, abgewischte Tafel, Vorrat von Kreide). Er ist auch für das Lüften verantwortlich. Um Energieverschwendung zu vermeiden, wird während der Heizperiode grundsätzlich nur in den Pausen gelüftet.

2.5.4

Wenn eine Klasse zu einem Fachraum (Chemie, Physik, Biologie, Erdkunde etc.) geht, sorgt der Ordnungsdienst bitte dafür, dass der Klassenraum sauber und ordentlich hinterlassen, dass das Licht ausgeschaltet wird, die Fenster geschlossen sind und dass die Klassentür von einem/einer LehrerIn  noch in der Pause abgeschlossen wird. Ihr vermeidet damit Diebstahl, Unordnung und Energieverschwendung.

2.5.5

Nimm für den Unterricht in den Fachräumen immer deine Unterrichtsmaterialien und ggf. auch deinen Mantel und das Pausenbrot mit. Begib dich zu Beginn der großen Pausen bitte auf dem kürzesten Weg auf den Pausenhof.

Die Realschule hat im breiten Flur ihres Haupteingangs Ablagefächer eingerichtet. Real-schülerInnen legen dort ihre Sachen ab und gehen auf den Pausenhof.

Erst beim Vorklingeln gehst du dann zum Fachraum und wartest dort auf den/die FachlehrerIn.

Endet der Fachunterricht vor der großen Pause, verfährst du genauso. Du gehst bitte immer zuerst und auf dem kürzesten Weg auf den Pausenhof. Auf diese Weise vermeidest du Unruhe und Gedränge auf den Fluren vor dem Fachraum.

2.5.6

Auf den Pausenhöfen ist das Radfahren und im Winter das Schneeballwerfen wegen der Unfallgefahr nicht erlaubt. Wenn du mit deinen Freunden/Freundinnen Ballspielen willst, dann bitte den/die Aufsicht führende/n LehrerIn um Erlaubnis. Er/Sie wird dir das im Allgemeinen erlauben, wenn du einen geeigneten Ball hast und wenn es nicht zu gefährlich erscheint.

2.5.7

Du bist wie jede/r andere für die Sauberkeit auf dem Schulgelände verantwortlich und solltest deshalb Abfälle ganz vermeiden oder aber unaufgefordert in die dafür vorgesehenen Behälter werfen, auch dann, wenn du sie nicht selbst verursacht hast.

2.5.8

Du hast die Möglichkeit, dir während der großen Pausen im Kiosk Getränke und belegte Brötchen zu kaufen.

2.5.9     Um allen Zweifeln vorzubeugen:

Sollten sich LehrerInnen oder die HausmeisterInnen beider Schulen – aus welchen Gründen auch immer – gezwungen sehen, Anweisungen zu erteilen, so müssen alle SchülerInnen diesen Weisungen sofort Folge leisten.

2.6. Bei Unterrichtsende und auf dem Nachhauseweg

2.6.1

Stell bitte, bevor du den Klassenraum verlässt, deinen Stuhl hoch und achte darauf, dass dein Platz sauber und ordentlich aussieht. Damit erleichterst du den Reinigungskräften die Arbeit. Schließe alle Fenster und schalte das Licht aus.

2.6.2

Für den Nachhauseweg gilt das gleiche, was auch für deinen Schulweg morgens wichtig ist (vgl.2.1) : Begib dich auf dem kürzesten Weg nach Hause, denn nur dann bist du auch versichert.

2.7. Bei Krankheit

2.7.1

Solltest du während des Unterrichts krank werden oder dich elend fühlen, so melde das dem/der FachlehrerIn und im Sekretariat. Von dort aus werden ggf. deine Eltern benachrich-tigt, damit sie dich abholen können.

2.7.2

Wenn du mehrere Tage krank bist, bitte deine Eltern, dass sie die Schule über deine Krankheit unterrichten. Bring bitte gleich, wenn du wieder gesund bist, dem/der KlassenlehrerIn eine schriftliche Mitteilung deiner Eltern mit, aus der hervorgeht, warum und wie lange du gefehlt hast.

2.7.3

Eine längere Befreiung vom Sportunterricht bedarf auf jeden Fall einer ärztlichen Verordnung, aus der der Grund und die Dauer der Befreiung hervorgehen müssen. Ist der Grund dieser Verordnung nicht offensichtlich, behält sich die Schule vor, ein amtsärztliches Attest anzufordern.

2.8. Besondere Hinweise

2.8.1

Du weisst, dass Rauchen und der Genuss von Alkohol gesundheitsschädlich sind.

Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude gilt deshalb für die SchülerInnen Rauch- und Alkoholverbot.

2.8.2

Bei Alarm, der durch einen Dauerton oder über die Lautsprecheranlage angezeigt wird, musst du sofort die Anweisungen des Lehrers oder der Lehrerin befolgen und schnellstens das Schulgebäude auf dem kürzesten Weg verlassen.

2.8.3

Sollte dir auf dem Schulweg, in der Schule (z.B. beim Sportunterricht) oder auf dem Schulgelände ein Unfall passieren, so bist du auf jeden Fall versichert. Der/die Aufsicht füh-rende LehrerIn wird alles Weitere veranlassen. War aber keine Lehrkraft in der Nähe, so achte unbedingt darauf, dass der Unfall sofort im Sekretariat gemeldet wird.

2.8.4

Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben und dort ausgelegt, damit sie abgeholt werden können.    

2.8.5

Die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten zum persönlichen Gebrauch im Unterricht ist verboten.

3. Zusatz für SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe

Für Sie gelten grundsätzlich alle vorgenannten Artikel der Schulordnung, insbesondere auch der Punkt 2.5.9 !     Ihre fortgeschrittene physische und geistige Reife befähigt Sie im Allgemeinen zu einem größeren Maß an Eigen- und Mitverantwortung, als es bei Mittel- und UnterstufenschülerInnen vorausgesetzt werden kann. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden Zusatzregelungen zu beachten.

3.1.

In den Pausen dürfen Sie sich sowohl im Gebäude als auch auf dem Pausenhof aufhalten. Bleiben Sie aber bitte nicht im Bereich des Haupteinganges und der Korridore stehen und helfen Sie auf diese Art mit, Behinderungen zu vermeiden. Während der großen Pausen steht Ihnen deshalb der Eingang zwischen Lehrerzimmer und Forum offen.

Sie werden ferner dringend gebeten, nicht die Caféteria der Kreisberufsschule zu benutzen, weil Sie dort – wegen der unterschiedlichen Pausenzeiten –  den Unterricht stören !

3.2.

Während Ihrer Freistunden können Sie den Oberstufenaufenthaltsraum benutzen oder sich außerhalb des Schulgeländes aufhalten, sofern Sie volljährig sind.

Im Übrigen wird Ihnen der Aufenthalt in der Schulbibliothek empfohlen. Achten Sie beim Verlassen Ihrer Aufenthaltsorte darauf, dass sich diese in einem sauberen und funktionellen Zustand befinden. Der Aufenthalt in den Fluren des Gebäudes ist Ihnen nicht gestattet.

3.3.

Im Falle einer Erkrankung müssen Sie der Schule oder Ihrem Tutor/ Ihrer Tutorin  umgehend Mitteilung machen. Legen Sie bitte noch am Tag Ihrer Rückkehr dem/der TutorIn die ausgefüllte Versäumnismeldung (Vordruck) zur Unterzeichnung vor. Aus dieser muss der Grund und die Dauer Ihrer Erkrankung hervorgehen. Im Zweifelsfall kann der/die TutorIn eine ärztliche Bestätigung oder ein amtsärztliches Attest von Ihnen verlangen.  Bei minder-jährigen Oberstufenschülern/Oberstufenschülerinnen ist die Gegenzeichnung der/des Erzie-hungsberechtigten auf der Versäumnismeldung erforderlich. Allen FachlehrerInnen, deren Unterricht Sie versäumt haben, legen Sie innerhalb von 14 Tagen Ihre Versäumnismeldung zum Abzeichnen vor. Danach händigen Sie das Formular Ihrem Tutor/ Ihrer Tutorin zur Auf-bewahrung aus. Es liegt in Ihrem Interesse, dass dies umgehend geschieht, denn nur so kann der/die TutorIn Ihr krankheitsbedingtes Fehlen bei Rückfragen belegen und rechtfertigen.

3.4.

Beantragen Sie kurzzeitige Beurlaubungen vom Unterricht bitte rechtzeitig bei Ihrem/Ihrer TutorIn unter genauer Angabe von Gründen, und benachrichtigen Sie in Ihrem eigenen Inte-resse auch Ihre FachlehrerInnen.

Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien bedürfen der Genehmigung durch den/die SchulleiterIn.

3.5.

Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt für alle SchülerInnen Alkohol- und Rauchverbot. Wir bitten Sie, sich im Interesse Ihrer Gesundheit und in Mitverantwortung für Ihre jüngeren MitschülerInnen unbedingt an diese Regelung zu halten. Dies gilt selbstverständlich auch bei Nachmittags- und Abendveranstaltungen.

4. Bitte an die Lehrkräfte
Die Lehrkräfte beider Schulen werden gebeten, sich dem Alkohol- und Rauchverbot, das für alle SchülerInnen gilt, anzuschließen und das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude zu unterlassen.

5. Hinweise und Bitten an die Eltern
Wir bitten Sie, die Arbeit in unserer Schule insbesondere dadurch zu unterstützen, dass Sie Ihre Kinder anhalten, diese Schulordnung zu befolgen.

5.1.

Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind nichts mit in die Schule bringt, was es vom Unterricht ablenken könnte.

5.2.

Viele SchülerInnen klagen über Konzentrationsschwierigkeiten. Ein Grund liegt im häufig unzureichenden Pausenbrot. Geben Sie deshalb Ihrem Kind ein ausreichendes und gesundes Pausenfrühstück mit, am besten in abfallvermeidender, wiederverwendbarer Verpackung.

5.3.

Sollte Ihr Kind einmal die Schule nicht besuchen können, teilen Sie uns bitte umgehend den Grund des Fehlens mit, bei längerer Erkrankung zunächst telefonisch. Der Kontrolle wegen benötigt die Schule grundsätzlich eine schriftliche Entschuldigung, die Sie Ihrem Kind bitte bei der Rückkehr zum Unterricht mitgeben.

5.4.

Hat Ihr Kind auf dem Schul- oder Nachhauseweg einen Unfall erlitten, bitten wir Sie, dies umgehend (spätestens am 3. Tag nach dem Unfall) im Sekretariat der Schule zu melden, damit der Versicherungsschutz nicht verfällt. Alles Weitere wird dann von der Schule aus veranlasst.

Verfahren Sie bitte auch so bei Verlust (Diebstahl) oder Beschädigung von Gegenständen (Tasche, Kleidung, Fahrrad).   (Vgl. 2.1.2)

5.5.

Kurzzeitige Beurlaubungen vom Unterricht kann der/die KlassenlehrerIn  auf Ihre schriftliche Bitte hin genehmigen. Anträge (formlos) auf längere Beurlaubungen und Beurlaubungs-wünsche für die Zeit unmittelbar vor oder nach den Ferien richten Sie bitte schriftlich an den/ die SchulleiterIn.

5.6.

Im Fall einer Änderung Ihrer Anschrift oder Ihrer Telefonnummer bitten wir Sie, dies umgehend im Sekretariat mitzuteilen, damit wir Sie im Interesse Ihres Kindes sicher erreichen können.

5.7.

Sollten Sie Ihr Kind von der Schule abmelden, bitten wir dies schriftlich – unter Angabe der Gründe und ggf. der aufnehmenden Schule – oder persönlich im Sekretariat vorzunehmen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Abmeldung bzw. das Abgangs- oder Überggangs-zeugnis Ihnen erst dann ausgehändigt werden kann, wenn alle Bücher und sonstiges Schul-eigentum nebst Schülerausweis etc. zurückgegeben wurden.

5.8.

Sie werden wegen der erhöhten Unfallgefahr dringend gebeten, Ihre Kinder mit dem Auto vor und nach dem Unterricht nicht auf dem Lehrerparkplatz (P 1) abzusetzen bzw. abzuholen, sondern dafür ausschließlich die Busbucht vor der Schule zu benutzen.

Diese Schulordnung tritt am 01.Dezember 1999 in Kraft

Die Schulkonferenz der Realschule Friedrichsgabe Norderstedt, gez. Krenz

Die Schulkonferenz des Lessing-Gymnasiums Norderstedt, gez. Clemen
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